
Stadt Lohmar X Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister  Ergänzungsvorlage 
  Mitteilungsvorlage 
 
 
 X öffentlich  nichtöffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen Datum Vorlagennummer 

32/320/Sg/Rö 22.11.2006 UVO/4/01048 
 
 

Produkt 1.12.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr 
Produktgruppe 1.12.04 ÖPNV 
Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
 

 
▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1. Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung  28.11.2006 

 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 

Bürgerbus 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

Der Ausschuss beschließt, die Verlustübernahmegarantie auf 10.000 € jährlich zu 
begrenzen. Sollten keine Sponsoren gefunden werden, wird dem Bürgerbusverein ein 
einmaliger Zuschuss von 1.000 € zugesagt. 
Die Finanzierung erfolgt innerhalb des Budgetrahmens. 
Dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und dem Rat wird empfohlen, die 
erforderlichen Mittel bereit zu stellen. 
 

 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 
 Sitzung am TOP 

   
mit 

ja nein Enthaltungen  laut 
Beschluss- 

 abweichender 
Beschluss 

 einstimmig  Stimmenmehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

 



 
 

zuständiges/ 
federführendes 
Amt 
 
 
 
 

beteiligtes  
Amt 

beteiligtes 
Amt 

Zustimmung 
RPA (bei 
Vergabe) 

Gegen- 
zeichnung 
Kämmerer 

Handzeichen 
Dezernent 

Gegenzeichnung 
BM 

 

 
Begründung: 
 
1. Sachverhalt 
 
 
 
 
 
Anl. 
 
Anl. 

Am 18. August 2006 erfolgte die Gründungsversammlung des Vereins Bürgerbus 
Lohmar.  
Frau Helene Krotky wurde zur Vorsitzenden gewählt, Herr Joachim Barabasch 
zu ihrem Stellvertreter. 
Beigefügt ist eine Zusammenstellung von Frau Helene Krotky über den 
Bürgerbusverein und den aktuellen Sachstand. 
Das Ergebnis der von ihr erwähnten Fahrgastzählung zur Linie 554 liegt 
mittlerweile vor. Die Verwaltung berichtet. 
 
Für die Beschaffung eines Fahrzeuges durch den Verein zahlt das Land einen 
Zuschuss von 30.000 €. 
Nach den vorliegenden Angeboten reicht dieser Zuschuss nicht ganz, da der den 
Zuschuss von 30.000 € übersteigende Betrag zunächst von der RSVG 
übernommen und dem Bürgerbusverein als Abschreibung über 7 Jahre 
Nutzungsdauer in Rechnung gestellt wird.  
Diese und andere Kosten in der Anlaufphase wird der Verein versuchen, über 
Sponsoring zu erhalten. Wenn dies nicht gelingt, tritt die Stadt hierfür zunächst 
einmalig mit einem Zuschuss von 1.000 € ein.  
Der evtl. Zuschuss und die ggf. anfallenden Kosten aus der garantierten 
Verlustübernahme sollen innerhalb des Budgets gedeckt werden. Hierbei wird 
die Verlustübernahmegarantie auf jährlich maximal 10.000 € begrenzt. 
Die Verwaltung berichtet über ein weiteres Gespräch mit der RSVG. 

 
 
 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 
 
Wenn neue Streckenführung: Mehr Mobilität für die Einwohner/innen. 
Übernahme bestehender Streckenführung: Kostensenkung der bestellten Leistung. 
 
 
 
3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 
 
- Einführung eines Bürgerbusverkehrs 
- Verlustübernahmegarantie der Stadt auf jährlich 10.000 € und evtl. Gewährung eines 

einmaligen Zuschusses von 1.000 € 
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4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 
 
Finanziell: siehe 3. 
Personell: derzeit nicht absehbar. 
 
 
 
 
 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, 
Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 
 
Familienfreundlichkeit,  
Raum für Jung und Alt (mehr Besuchsmöglichkeiten für die Fahrgäste innerhalb des 
Stadtgebietes). 
 
 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:   

                                                                      nein.  

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: 
_______________________________________________________________________ 
 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 
                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 
               ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Hildebrand 
Beigeordneter 
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